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Art. 2 Zweck 

Diese Vereinbarung bezweckt: 
a) den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Ein-

satz der öffentlichen Mittel; 
b) die Transparenz des Vergabeverfahrens; 
c) die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieter; 
d) die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbietern, insbesondere 

durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption. 

Art. 12 Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohn-
gleichheit und des Umweltrechts 

1 Für die im Inland zu erbringenden Leistungen vergibt der Auftraggeber einen öffentlichen 
Auftrag nur an Anbieter, welche die im Inland massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen 
und Arbeitsbedingungen, die Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz 
vom 17. Juni 200585 gegen die Schwarzarbeit (BGSA), sowie die Bestimmungen über die 
Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einhalten.  

2 Für die im Ausland zu erbringenden Leistungen vergibt der Auftraggeber einen öffentlichen 
Auftrag nur an Anbieter, welche mindestens die Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) nach Massgabe von Anhang 3 einhalten. Der Auftraggeber kann 
darüber hinaus die Einhaltung weiterer wesentlicher internationaler Arbeitsstandards for-
dern und entsprechende Nachweise verlangen sowie Kontrollen vereinbaren. 

3 Der Auftraggeber vergibt einen öffentlichen Auftrag nur an Anbieter, welche mindestens 
die am Ort der Leistung geltenden rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen einhalten; dazu gehören im Inland die Bestimmungen 
des schweizerischen Umweltrechts und im Ausland die vom Bundesrat bezeichneten inter-
nationalen Übereinkommen zum Schutz der Umwelt nach Massgabe von Anhang 4. 

4 Die Subunternehmer sind verpflichtet, die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 einzu-
halten. Diese Verpflichtungen sind in die Vereinbarungen zwischen den Anbietern und den 
Subunternehmern aufzunehmen. 
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Art. 29 Zuschlagskriterien 

1 Der Auftraggeber prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Neben 
dem Preis und der Qualität einer Leistung kann er insbesondere Kriterien wie Zweckmässig-
keit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhal-
tigkeit, Plausibilität des Angebots, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruk-
tur, Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz 
der Methodik berücksichtigen. 

2 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs kann der Auftraggeber ergänzend berücksichtigen, 
inwieweit der Anbieter Ausbildungsplätze für Lernende in der beruflichen Grundbildung, Ar-
beitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiedereingliederung für Langzeitarbeits-
lose anbietet. 

3 Der Auftraggeber gibt die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in der Ausschreibung o-
der in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Sind Lösungen, Lösungswege oder Vorge-
hensweisen Gegenstand der Beschaffung, so kann auf eine Bekanntgabe der Gewichtung 
verzichtet werden. 

4 Für standardisierte Leistungen kann der Zuschlag ausschliesslich nach dem Kriterium des 
niedrigsten Preises erfolgen. 

Art. 30 Technische Spezifikationen 

1 Der Auftraggeber bezeichnet in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen 
die erforderlichen technischen Spezifikationen. Diese legen die Merkmale des Beschaffungs-
gegenstands wie Funktion, Leistung, Qualität, Sicherheit und Abmessungen oder Produkti-
onsverfahren fest und regeln die Anforderungen an Kennzeichnung und Verpackung. 

2 Bei der Festlegung der technischen Spezifikationen stützt sich der Auftraggeber, soweit 
möglich und angemessen, auf internationale Normen, ansonsten auf in der Schweiz ver-
wendete technische Vorschriften, anerkannte nationale Normen oder Branchenempfehlun-
gen. 

3 Bestimmte Firmen oder Marken, Patente, Urheberrechte, Designs oder Typen sowie der 
Hinweis auf einen bestimmten Ursprung oder bestimmte Produzenten sind als technische 
Spezifikationen nicht zulässig, es sei denn, dass es keine andere hinreichend genaue oder 
verständliche Art und Weise der Leistungsbeschreibung gibt und der Auftraggeber in die-
sem Fall in die Ausschreibungsunterlagen die Worte «oder gleichwertig» aufnimmt. Die 
Gleichwertigkeit ist durch den Anbieter nachzuweisen. 

4 Der Auftraggeber kann technische Spezifikationen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
oder zum Schutz der Umwelt vorsehen. 

  


